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Kurzarbeit: 
Wichtige Stütze des Arbeitsmarktes in der Krise, aber keine Dauerlösung

Die Zahl der Kurzarbeiter erreichte im Mai des 
Jahres 2009 mit über 1,5 Millionen Personen einen 
Stand, der seit dem Jahr 1991 nicht mehr erreicht 
worden war.21 Etwa 99% der Kurzarbeiter waren 
Bezieher von konjunkturellem Kurzarbeitergeld.22 
Dieses wird gewährt, wenn es aufgrund einer all-
gemeinen Wirtschaftsflaute zu Arbeitsausfällen 
kommt (vgl. Kasten 1). Bei einem durchschnittlichen 
Arbeitsausfall von knapp einem Drittel bewahrte 
damit das Kurzarbeitergeld Mitte des vergangenen 
Jahres rein rechnerisch etwa eine halbe Million 
Personen vor der Arbeitslosigkeit.23 Die Arbeits-
losenquote hätte, falls diese Arbeitsplätze nicht durch 
Kurzarbeit erhalten worden wären, statt 8,2% etwa 
9,4% betragen.  

Kurzarbeit hat sich als ein wichtiges arbeits-
marktpolitisches Instrument bei der Bewältigung 
der Folgen der schwersten Wirtschaftskrise der 
Nachkriegszeit erwiesen. Dazu haben in erster Linie 
zeitlich befristete Neuregelungen zum Kurzarbeiter-
geld beigetragen, die diesen „Klassiker“ unter den 
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten für die Unter-
nehmen wieder deutlich attraktiver gemacht haben. 

Angesichts der Bedeutung der Kurzarbeit bei 
der Bewältigung der jüngsten Krise auf dem Arbeits-
markt wird im Folgenden zunächst ein Überblick 
über die Inanspruchnahme dieses Instruments im 
Zeitraum von Anfang der 1950er Jahre bis zur 
Gegenwart gegeben. Danach wird die Entwicklung 
von Kurzarbeit in Ost- und Westdeutschland seit 
der deutschen Wiedervereinigung betrachtet.24 
 

                                                      
21 Der bisher höchste Stand an Kurzarbeitern wurde mit 

knapp 2,2 Millionen Personen im April 1991 verzeichnet. 
22 Zur Unterscheidung der Formen von Kurzarbeitergeld im 

Rahmen des SGB III vgl. Kasten 1. 
23 Der durchschnittliche Arbeitsausfall gibt den Anteil der Ar-

beitszeit an, um den sich im Mittel die Arbeitszeit bei jedem 
kurzarbeitenden Arbeitnehmer reduziert. Unberücksichtigt 
bei der Berechnung von Vollzeitäquivalenten bleiben Perso-
nen, die nach ihrer Entlassung in die Stille Reserve statt in 
die registrierte Arbeitslosigkeit wechseln, wodurch der Arbeits-
platzerhalt die tatsächliche Entlastung der Arbeitslosenquote 
überzeichnet. Vgl. in diesem Zusammenhang auch DEEKE, 
A.: Konjunkturelle Kurzarbeit: Was kann bei vorüber-
gehendem Arbeitsausfall bewirkt werden?, in: WSI-Mittei-
lungen, 8/2009, S. 449. 

24 Vgl. hierzu auch: WILL, K. H.; BRAUTZSCH, H.-U.: Im 
Fokus: Kurzarbeit – Retter in der Not?, in: IWH, Wirt-
schaft im Wandel 5/2009, S. 200-203. 

Kasten 1: 
Aktuelle rechtliche Regelungen zur Kurzarbeit 

Die Regelungen zum Kurzarbeitergeld finden sich 
im Dritten Sozialgesetzbuch (§§ 169 ff. SGB III). 
Es werden drei Arten des Kurzarbeitergeldes unter-
schieden:  

(a) konjunkturelles Kurzarbeitergeld gemäß § 170 
SGB III, das gewährt wird, wenn es aufgrund 
einer allgemeinen Wirtschaftsflaute zu Arbeits-
ausfällen kommt;  

(b) Saisonkurzarbeitergeld (§ 175 SGB III), das seit 
2006 besteht und das frühere Winterausfall- 
bzw. Schlechtwettergeld abgelöst hat, und  

(c) das Transferkurzarbeitergeld (§ 216b SGB III, 
früher strukturelles Kurzarbeitergeld), das in Fäl-
len einer betrieblichen Restrukturierung ange-
wendet wird.  

Generell gilt, dass beim Kurzarbeitergeld analog zur 
Berechnung des Arbeitslosengeldes I 60% der Netto-
entgeltdifferenz im Anspruchszeitraum durch die 
Bundesagentur für Arbeit gezahlt werden, bei Eltern-
schaft 67%. Die maximale Bezugsdauer beträgt sechs 
Monate; diese kann durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales jedoch auf bis zu 24 Monate 
heraufgesetzt werden. 

Kurzarbeit im Wandel der Zeit 

Kurzarbeit gehört in Deutschland zu den arbeits-
marktpolitischen Instrumenten mit der längsten 
Tradition (vgl. Kasten 2). Betrachtet man ihre Inan-
spruchnahme seit Anfang der 1950er Jahre, so sind 
zunächst konjunkturelle Abschwungphasen auszu-
machen, in denen der Arbeitsmarkt in erheblichem 
Umfang durch Kurzarbeit gestützt wurde (vgl. Ab-
bildung 1). Dies gilt vor allem für die schwere Re-
zession Mitte der 1960er Jahre, die beiden durch 
Ölpreisschocks induzierten Krisen in den Jahren 
1975 und 1982 sowie für die Jahre unmittelbar nach 
der deutschen Wiedervereinigung. Durch die breite 
Inanspruchnahme dieses Instruments wurde in die-
sen Rezessionen ein noch stärkerer Anstieg der re-
gistrierten Arbeitslosigkeit verhindert. So gab es 
während der ersten Ölkrise etwa 70 Kurzarbeiter je 
100 registrierte Arbeitslose, und im Jahr 1991 ka-
men auf 100 registrierte Arbeitslose fast genauso 
viele Kurzarbeiter. 
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Von Mitte der 1990er Jahre bis zum Ausbruch 
der jüngsten Wirtschaftskrise fristete dieses arbeits-
marktpolitische Instrument ein Schattendasein.25 
So gab es in der Rezession um das Jahr 2001  
– bezogen auf 100 registrierte Arbeitslose – nur 
etwa sieben Kurzarbeiter. Unmittelbar vor Aus-
bruch der jüngsten Wirtschaftskrise waren es le-
diglich vier. 

Die wohl entscheidende Ursache dafür, dass in 
diesem Zeitraum Kurzarbeit in nur geringem Um-
fang genutzt wurde, lag in der Änderung von recht-
lichen Regelungen.26 Bis zum Jahr 1988 wurden die 
Beitragsanteile der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer zur Sozialversicherung für den Arbeitsausfall 
durch Kurzarbeit voll erstattet.27 In den Folgejahren 
wurde diese Erstattung schrittweise eingeschränkt. 
Ab dem Jahr 1994 hatte der Betrieb die Sozial-
beiträge im Wesentlichen allein zu tragen. Dies ließ 
das Instrument für die Unternehmen zunehmend un-
attraktiv werden. Hinzu kam, dass Kurzarbeit durch 
die von den Tarifpartnern vereinbarte Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten an Bedeutung verloren 
hatte.28 

Nach dieser Periode der restriktiven Nutzung 
wurde Kurzarbeit in einem Umfang eingesetzt, wie 
es bisher nur in der Umbruchphase nach der Wie-
dervereinigung der Fall war: Die Zahl der Kurz-
arbeiter betrug im Durchschnitt des Jahres 2009 
1,14 Millionen (im Jahr 1991 waren es 1,76 Millio-
nen). Bezogen auf 100 Arbeitslose standen 45 Ar-
beitnehmer in Kurzarbeit. Nur Mitte der 1970er 
Jahre und im Jahr 1991 wurde eine – bezogen auf 
die registrierten Arbeitslosen – höhere Entlastung 
durch Kurzarbeit erreicht (vgl. Abbildung 1). 

 
 
 

                                                      
25 Oschmiansky und Ebach betonen: „Kurzarbeitergeld und 

saisonale Maßnahmen für die Bauwirtschaft sind seit Mitte 
der 1990er Jahre nahezu bedeutungslos.“ Vgl. OSCHMIAN-
SKY, F.; EBACH, M.: Vom AFG 1969 zur Instrumenten-
reform 2009: Der Wandel des arbeitsmarktpolitischen In-
strumentariums, in: S. Bothfeld, W. Sesselmeier, C. Bogedan 
(Hrsg.), Arbeitsmarktpolitik in der sozialen Marktwirt-
schaft. Wiesbaden 2009, S. 87. 

26 Vgl. BRENKE, K.; RINNE, U.; ZIMMERMANN, K.: Kurz-
arbeit: Nützlich in der Krise, aber nun den Ausstieg einleiten, 
in: DIW-Wochenbericht, 16/2010, S. 5. 

27 Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung bei BACH, H.-U.; 
SPITZNAGEL, E.: Kurzarbeit: Betriebe zahlen mit – und 
haben etwas davon, in: IAB-Kurzbericht, 17/2009, S. 4. 

28 Vgl. EICHHORST, W.; MARX, P.: Kurzarbeit: Sinnvoller 
Konjunkturpuffer oder verlängertes Arbeitslosengeld?, in: 
Wirtschaftsdienst, 5/2009, S. 324. 

Kasten 2: 
Zur historischen Entwicklung der Kurzarbeiter-
regelungen 

Die historisch frühesten Regelungen zur Kurzarbeit 
in Deutschland sind im Zusammenhang mit Lohn-
zuwendungen aufgrund struktureller Änderungen im 
„Tabaksteueränderungsgesetz“ von 1909 und im 
„Kali-Gesetz“ aus dem Jahr 1910 zu finden.a  

Mit der Einführung der Erwerbslosenunterstützung 
wurde im Jahr 1924 das Kurzarbeitergeld in der 
heutigen Form per Reichsverordnung eingeführt. 
1927 folgte dann das „Gesetz über Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung“ (AVAVG), das 
im Jahr 1956 novelliert wurde.  

Im Zuge des ersten Nachkriegsabschwungs fand 
Kurzarbeit Eingang in das „Arbeitsförderungs-
gesetz“ (AFG). Im Jahr 1998 folgte dem AFG das 
„Sozialgesetzbuch III – Arbeitsförderung“ (SGB III). 

Im Zeitverlauf änderten sich Höhe und Bezugsdauer 
der Zuwendungen. Bis 1975 betrug das Kurz-
arbeitergeld 62,5% des Nettoentgeltes bzw. bis zu 
80% mit Familienzuschlägen, danach 68%. 1984 
wurden die Sätze auf 63% abgesenkt (68% mit Kin-
dern) und 1994 auf 60% (67% mit Kindern).  

Die Zuschüsse zu Sozialbeiträgen betrugen maximal 
50% bei der Kranken- und 75% bei der Rentenver-
sicherung, wobei Sonderregelungen im Zusammen-
hang mit der Wiedervereinigung vorgesehen wur-
den. Die maximale Bezugsdauer betrug in einzelnen 
Branchen zeitweise bis zu 36 Monate. 

Neben das konjunkturelle Kurzarbeitergeld trat 
1988 das strukturelle Kurzarbeitergeld, das im Zu-
sammenhang mit der Hartz-III-Reform zum Trans-
ferkurzarbeitergeld wurde. Seit 2006 gibt es zudem 
das saisonale Kurzarbeitergeld, das das Winteraus-
fall- (ab 1995) bzw. Schlechtwettergeld ablöste. 

a Ausführliche Darstellungen zur Entwicklung der Kurz-
arbeiterregelungen in Deutschland finden sich u. a. bei: 
NIESEL, K. (Hrsg.): Arbeitsförderungsgesetz. Kommen-
tar, 2. Aufl. München 1997. – GAGEL, A. (Hrsg.): SGB 
II/ SGB III: Grundsicherung und Arbeitsförderung. Kom-
mentar, Bd. 2. München 2009. – SCHMUHL, H.-W.: Ar-
beitsmarktpolitik und Arbeitsverwaltung in Deutschland 
1871-2002, BeitrAB 270, Nürnberg 2003. – HOLZ-
MAYER, W. T.: Kurzarbeitergeld und Schlechtwetter-
geld: ein entwicklungsgeschichtlicher Vergleich, Rhein-
felden u. a. 1989. 
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Abbildung 1: 
Entwicklung der Zahl der Kurzarbeiter und der Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland 
im Zeitraum 1950 bis 2009 
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Quellen: Statistisches Bundesamt; Deutsche Bundesbank; Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen und Darstellung des IWH. 
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Kasten 3: 
Zur Datenbasis 

Die Analyse der Entwicklung der Inanspruchnahme 
von Kurzarbeit wird durch die zur Verfügung 
stehenden Daten erschwert.a Angaben zur Anzahl der 
Kurzarbeiter – gemessen in Personen sowie in Voll-
zeitäquivalenten – werden rückwirkend erst nach 
zwei Monaten bereitgestellt. Zur Verfügung stehen 
zudem nur die Bestandsveränderungen an Kurz-
arbeitern; ein gesonderter Ausweis der Zahl der Zu- 
bzw. Abgänge in und aus Kurzarbeit liegt nicht vor. 
Wichtige Daten zur Kurzarbeit – wie beispielsweise 
die Zahl der Kurzarbeiter nach Wirtschaftsbereichen 
oder die Dauer der Kurzarbeit – werden nicht für 
Ost- und Westdeutschland getrennt veröffentlicht. 

Die Dauer der Kurzarbeitsphasen wird nur für fünf 
Zeitabschnitte ausgewiesen. Damit liegen über die 
tatsächliche Dauer der Kurzarbeit keine präzisen 
Aussagen vor, sodass auch exakte Berechnungen 
zur durchschnittlichen Dauer der Kurzarbeit nicht 
durchgeführt werden können.  

Die Statistik über die von den Unternehmen bei der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) beantragte Kurz-
arbeit wird im laufenden Monatsbericht der BA 
veröffentlicht. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 
die Zahlen der Fälle von beantragter Kurzarbeit und 
von tatsächlich in Anspruch genommener Kurzarbeit 
differieren, sodass aus den – zeitnah zur Verfügung 
stehenden – Angaben zu den Anträgen auf Kurz-
arbeit nicht ohne Weiteres auf die Zahl der sich tat-
sächlich in Kurzarbeit befindenden Personen ge-
schlossen werden kann. 

Im Zusammenhang mit der aktuellen Krise kann 
zudem eine Verlängerung der durchschnittlichen 
Kurzarbeitsdauer beobachtet werden, sodass ein 
Rückgang an Anzeigen nicht automatisch ein Ab-
schmelzen des Bestandes bedeuten muss. Zudem 
kann Kurzarbeit von den Betrieben für bis zu drei 
Monate ausgesetzt werden, ohne dass anschließend 
Kurzarbeit erneut beantragt werden müsste. Der Be-
stand kann also ohne zusätzliche Anträge wieder an-
steigen. 

a Zur Umstellung und Weiterentwicklung der Datenbasis 
vgl. die aktuelle Publikation BUNDESAGENTUR FÜR 
ARBEIT: Statistik über Kurzarbeit von Betrieben und 
Kurzarbeiter. Nürnberg, Juni 2010. 

Die entscheidende Ursache für die „Renaissance“ 
dieses arbeitsmarktpolitischen Instruments besteht 
in den vom Gesetzgeber – in mehreren Schritten – 
attraktiver gestalteten Kurzarbeiterregelungen:29 

- Im November 2008 wurde die maximale Be-
zugsdauer von zwölf auf 18 Monate ab 1. Ja-
nuar 2009 für alle Arbeitnehmer erhöht, deren 
Anspruch bis zum 31. Dezember 2009 bestand.  

- Mit dem Konjunkturpaket II wurden rückwir-
kend zum 1. Februar 2009 wichtige Regelungen 
zum Kurzarbeitergeld geändert: Von einem Ent-
geltausfall müssen nunmehr nur noch 10% der 
Beschäftigten und nicht mehr wie bisher ein 
Drittel betroffen sein; der Nutzerkreis der Re-
gelungen wird auch auf Leiharbeiter und be-
fristet Beschäftigte ausgeweitet; Betriebe müs-
sen bei Antragstellung keine Minusstunden mehr 
vorweisen und Beschäftigungsvereinbarungen 
in Form von Arbeitszeitverkürzungen müssen 
nicht eingelöst worden sein; durch die Agenturen 
für Arbeit erfolgt eine hälftige bzw. bei Qua-
lifizierungsmaßnahmen eine vollständige Über-
nahme der Sozialabgaben.30  

- Im Juli 2009 erfolgte mit dem „Kurzarbeiter-
geld plus“ eine – bis zum 31. Dezember 2010 
befristete – Heraufsetzung der maximalen Be-
zugsdauer auf 24 Monate und die vollständige 
Übernahme der Sozialbeiträge ab dem siebten 
Monat.  

- Im November 2009 wurde die maximale Bezugs-
dauer ab 2010 auf 18 Monate verlängert. Im 
April 2010 wurde zudem die Verlängerung der 
Erstattung der Sozialabgaben bis April 2012 
angekündigt. 

Dadurch verbesserten sich für die Unternehmen 
die Möglichkeiten, mit Hilfe dieses Instruments ih-
ren Bestand an Fachkräften über die Krise „hin-
wegzuretten“. Dies war insbesondere deshalb von 

                                                      
29 Vgl. z. B. SACHVERSTÄNDIGENRAT ZUR BEGUTACH-

TUNG DER GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ENTWICK-
LUNG: Die Zukunft nicht aufs Spiel setzen. Jahresgutachten 
2009/10. Wiesbaden, Kasten 13 auf S. 264 f. – BUNDES-
REGIERUNG: Kurzarbeit wird verlängert. Pressemitteilung 
vom 25.11.2009 und BUNDESREGIERUNG: Kurzarbeiter-
geldregelungen erneut verlängert. Pressemitteilung vom 
21.04.2010. 

30 Die Arbeitsagentur erstattet auf Antrag die Kosten für 
Qualifizierungsmaßnahmen bei gering qualifizierten Mit-
arbeitern voll. Bei qualifizierten Mitarbeitern werden die 
Lehrgangskosten je nach Art der Qualifizierung und Be-
triebsgröße zwischen 25% und 80% ersetzt. 

großer Bedeutung, da viele Unternehmen während 
des vorangegangenen kräftigen Konjunkturauf-
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schwungs einen zunehmenden Fachkräftemangel zu 
spüren bekommen hatten.31 

Die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland 

Im Durchschnitt des Jahres 1991 waren in Ost-
deutschland 1,62 Millionen Arbeitnehmer in Kurz-
arbeit. Dies war etwa jeder fünfte sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte in Ostdeutschland. Bei 
einem durchschnittlichen Arbeitsausfall von 56% 
entsprach dies einem Arbeitsausfall in Vollzeit-
äquivalenten von 900 000 Personen.32 Nach 1991 
ging die Zahl der Kurzarbeiter in Ostdeutschland 
deutlich zurück (vgl. Abbildung 2), da viele Unter-
nehmen infolge des anhaltenden Nachfrageausfalls 
ihren Personalbestand reduzieren mussten. 
 
Abbildung 2: 
Kurzarbeiterquotea in Ost- und Westdeutschlandb  
- in % - 
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IWH 
a Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten. – b Ostdeutschland mit Berlin; Westdeutschland ohne Berlin. 

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen und Dar-
stellung des IWH. 

 
                                                      

31 Vgl. hierzu beispielsweise: BUSCHER, H.; DETTMANN, E.; 
SUNDER, M.; TROCKA, D.: Will there be a Shortage of 
Skilled Labor? An East German Perspective to 2015, in: 
Applied Economics Quarterly Supplement, Vol. 55 (60), 
2009, pp. 55-76. 

32 Bei einem gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumen in Ost-
deutschland (einschließlich Berlin) von ca. 13,2 Mrd. 
Stunden im Jahr 1991 betrug der Arbeitsausfall durch 
Kurzarbeit etwa 1,6 Mrd. Stunden. Vgl. MÖLLER, J.; 
WALWEI, U.: Handbuch Arbeitsmarkt 2009. Nürnberg 
2009, S. 422 f. 

Abbildung 3: 
Durchschnittliche Ausfallzeit der Kurzarbeiter in 
Ost- und Westdeutschlanda 
- in % - 
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a Ostdeutschland mit Berlin; Westdeutschland ohne Berlin. 

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen und Dar-
stellung des IWH. 

Abbildung 4: 
Relation der Kurzarbeiter zu den registrierten Ar-
beitslosen in Ost- und Westdeutschlanda 
- in % - 
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a Ostdeutschland mit Berlin; Westdeutschland ohne Berlin. 

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen und Dar-
stellung des IWH. 

In Westdeutschland kam es erst im Zuge der 
Rezession im Jahr 1993 mit 760 000 Personen zu 
einer deutlichen Ausweitung von Kurzarbeit. Bei 
einem durchschnittlichen Arbeitsausfall von 31% 
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Abbildung 5: 
Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen im Jahr 
2009 
- in % - 
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Quellen: Statistisches Bundesamt: Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen und Darstellung des IWH. 

entsprach dies 225 000 Arbeitnehmern in Vollzeit-
äquivalenten. Dies waren 0,8% aller Arbeitnehmer. 
Die Kurzarbeiterquote – dies ist der Anteil der 
Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten – betrug im Jahr 1993 knapp 3,5%. 
Danach verringerte sich die Kurzarbeiterzahl kon-
tinuierlich.  

Nach Mitte der 1990er Jahre bis zum Jahr 2008 
lag die Kurzarbeiterquote sowohl in Ost- als auch 
in Westdeutschland unter 1% (vgl. Abbildung 2). 
Die durchschnittlichen Ausfallzeiten näherten sich 
in beiden Großraumregionen zunehmend an (vgl. 
Abbildung 3). Die Zahl der Kurzarbeiter je 100 
Arbeitslose lag seit Mitte der 1990er Jahre in Ost-
deutschland nur geringfügig unter dem westdeut-
schen Vergleichswert (vgl. Abbildung 4). Die 
Unterschiede bei der Nutzung dieses arbeitsmarkt-
politischen Instrumentariums waren in diesem 
Zeitraum gering. 

Alles in allem wurde während der jüngsten Krise 
der Arbeitsmarkt durch Kurzarbeit in Westdeutsch-
land stärker entlastet als in Ostdeutschland. 
 

Abbildung 6: 
Entwicklung der Zahl der konjunkturellen Kurz-
arbeitera 
- in 1 000 Personen - 
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Abbildung 7: 
Anzeigen und Bestand an Kurzarbeitern in Ost-
und Westdeutschlanda 
- in 1 000 Personen - 
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a Ostdeutschland mit Berlin; Westdeutschland ohne Berlin. 

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen und Dar-
stellung des IWH. 

Ausblick 

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich während der 
jüngsten Krise als erstaunlich robust erwiesen. Ei-
nen wesentlichen Einfluss hatte dabei die zuvor 
während des kräftigen konjunkturellen Auf-
schwungs geübte Lohnzurückhaltung. Von großer 
Bedeutung war jedoch auch, dass in erheblichem 
Umfang Instrumente der Arbeitszeitflexibilisie-
rung beziehungsweise der Arbeitszeitverkürzung 
angewendet wurden (vgl. Tabelle). Dies betrifft 
vor allem Arbeitszeitkonten, die Verringerung von 
Mehrarbeitsstunden, die Ausweitung von Teilzeit-
jobs sowie die Kurzarbeit. Die beträchtlichen ar-
beitsmarktentlastenden Wirkungen von Kurzarbeit 
sind vor allem darauf zurückzuführen, dass der 
Gesetzgeber während der Krise die Attraktivität 
dieses Instruments in mehreren Schritten deutlich 
erhöht hat. 
 
Tabelle: 
Komponenten der Arbeitszeitflexibilisierung in 
Ost- und Westdeutschlanda 

 
 

Neue Bundesländer Alte Bundesländer 

2008 2009 2008 2009 

Arbeitszeit-
konteneffektb 

h −0,2 −10,6 −1,0 −8,5 

Überstundenc h 27,4 21,8 40,6 32,2 

Kurzarbeiter-
effektd 

h 2,3 13,0 1,7 15,7 

Teilzeitquotee % 31,9 32,7 34,2 35,0 

Nachrichtlich:      

Jahres-
arbeitszeitf 

h 1 467,1 1 432,3 1 421,1 1 380,6 

a Ostdeutschland mit Berlin, Westdeutschland ohne Berlin. – b Salden-
veränderung der Arbeitszeitkonten. – c Bezahlte Überstunden je Ar-
beitnehmer. – d Durchschnittlicher Arbeitsausfall durch Kurzarbeit je 
Arbeitnehmer. – e Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den Arbeitneh-
mern. – f Geleistetes Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen. 

Quellen: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürn-
berg; Berechnungen des IWH. 

Die Zahl der Kurzarbeiter geht derzeit sowohl 
in Ost- als auch in Westdeutschland zurück. Dafür 
spricht auch der deutliche Rückgang der Anzeigen 
für Kurzarbeit (vgl. Abbildung 7).33  

Bemerkenswert ist die Zunahme der Dauer von 
Kurzarbeit (vgl. Abbildung 8). Mittlerweile wer-
den schon 43% der Konjunkturkurzarbeiter seit 
über einem Jahr durch dieses Instrument ge-

                                                      
33 Zur Problematik des statistischen Zusammenhangs zwi-

schen Anträgen auf Kurzarbeit und dem Kurzarbeiterbe-
stand vgl. Kasten 3. 

stützt.34 Hinzu kommen noch 34%, die zwischen 
sechs Monaten und einem Jahr in konjunkturell 
bedingter Kurzarbeit sind. Offensichtlich bildet 
sich nunmehr ein Segment von „Langzeitkurz-
arbeitern“ heraus, was letztlich für eine struktu-
relle Verhärtung im Bestand spricht.35 Die Gefahr 

                                                      
34 Vgl. BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT: Inanspruch-

nahme von Kurzarbeitergeld. Nürnberg, Juni 2010, S. 12. 
35 Vgl. auch BRENKE, K.; RINNE, U.; ZIMMERMANN, K., 

a. a. O., S. 8 f. 
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einer Verstetigung von „Langzeitkurzarbeit“ nimmt 
zu, wenn die maximale Bezugsdauer von Kurz-
arbeitergeld – wie zuletzt im November 2009 – 
weiter verlängert wird. Dadurch wird die Intention, 
mit Kurzarbeit einem temporären Arbeitsausfall 
zu begegnen, konterkariert. Allerdings muss be-
achtet werden, dass sich seit Mitte 2009 die Ge-
samtzahl der Kurzarbeiter deutlich verringert hat. 

Zudem ist zu bedenken, dass bei Kurzarbeit  
– wie auch bei anderen Subventionen – die Gefahr 
von Mitnahmeeffekten besteht. So kann auch die 
Herausbildung eines Sockels von „Langzeitkurz-
arbeitern“ ein Indiz für Mitnahmeeffekte sein. Aller-
dings ist der Anteil der Verdachtsfälle auf Leis-
tungsmissbrauch mit etwa 1% aller Unternehmen 
mit Kurzarbeit gering.36 

 
Abbildung 8: 
Zahl der Kurzarbeiter in Abhängigkeit von der Dauer 
der Kurzarbeit 
- in 1000 Personen - 
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Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen und Dar-
stellung des IWH. 

                                                      
36 Vgl. BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT: Schriftliche Stel-

lungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen 
in Berlin am 19. April 2010 zum Antrag der Fraktion der 
SPD „Beschäftigte vor Arbeitslosigkeit schützen – Kon-
ditionen für Kurzarbeit verbessern“ – Drucksache 17/523. 
– DEUTSCHER BUNDESTAG: Ausschuss für Arbeit und 
Soziales – Drucksache 17/1195, S. 16-17, hier S. 16. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Kurzarbeit 
maßgeblich zur Abfederung der Auswirkungen der 
schweren Wirtschaftskrise auf dem Arbeitsmarkt 
beigetragen hat. Vor dem Hintergrund einer deut-
lichen Aufhellung der Lage auf dem Arbeitsmarkt 
sollten nunmehr die großzügigen Regelungen für 
die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld schritt-
weise zurückgenommen werden. 
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